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Tarife II-IY

Prämien-Richtlinien
ftir die Einbruchdiebstahl-

und Beraubungs -Yersicherung

eingeteilt in drei Gefahrenzonen

A. Für Slcherung des Geschäftslokals durch:
1. ständige Außenbewachung außerhalb der

Geschäftszeit durch unregeimäßlge Kontroll-
gänge einer Wach- und Schließgesellschaft

2. ständige urlunterbrocheneBewachung außer-
halb der Geschäftszeit
bei Außenbewachung

bei Innenbewachung (durch einen in den
Versicherungsräumen befi ndlichen Wächter)

3, vom ED-Fachausschuß anerkannte Alarm-
anlagen mlt örtllcher Alarmgabe .

(siehe Verzeichnis auf Seite 56 bis 58)

4. vom ED-Fachausschuß anerka_nnte Alarm-
anlagen mit automatischem Polizeirul .

bzw.
(siehe Verzeichnis auf Seite 59)

5. Gesamtnachlaß bei mehreren der unter A.
1,-4. aufgeführten Nachlässe: höchstens .

Erstred<en sidr die Sidrerungen unter Ziffer I .--4. nur
auf einen Teil der durdr einen Versidrerungssdrein
gegen Einbrudrdiebstahi versidrerten Positionen, so
ist der Nadrlaß nur auf die hierauf entfallende an-
teilige Prämie zuzugestehen,

B. Für den Inhalt ungeschützter oder nicht.genü-
gend geschützter Schaufenste& wenn diese mit
automätischer Polizeiruf.Anlage versehen sind 500/o

Hierbei ist es gleidrgültig, ob die Sdraufenster-
sttreibe aus Di&glas, Spiegelglas oder aus zrqel- oder

. niehrglassOlütigemVerbundsiöerheits glas besteht.
Voraussetzung ist jedoö, daß bei Verbundsidter-
heitsglas keine Silbbrbiesen (Folien) verwandt wor-
den sind.

@r
Sind darüber hinaus dieVoraussetzungen für die Ge-
währung des 15-bzw. 25o/oigen Polizeiruf-Rabattes
(siehe vorstehend, AbsÖnitt A,Zif.fet4), d.h. Sidte'
rung des Gesüäftslokales selbst durdr Polizeiruf-
anlage, erfülIt, so kann dieser Rabatt audt auf die
ermäßigte Söaufensterprämie gewährt werden.

C. Für Büromaschlnen.in Stahlschränken . . 25olo

D. Für den Inhalt, von ,,Panzer-Geldschränken",
das sind gepanzeite Geldschränke neuesterBau-
art-gemäßErläuterung auf Seite 64,Zifler 5b) . 100/o

- VerzeiÖnis der Hersteller siehe Seite 60 bis 62 -
E. Bei Geschäften innerhalb einer bewohnten

Wohnüng, ausgenommen Erdgeschoß-Woh-
nungen .25olo

Solo

l0olo

15 o/o

10 o/o

25ol o

l1olo

25ol t

Dtese Nachlässe gelten nicht tür Beraubungsprämien.

Nachläbse auf Beraubungsprämien siehe Tarif VIII A.

ZoneÄ I ZoneB Zone C

umfaßt das I umfaßt I umfaßt
Gebiet der I folgende Städte I folgende Städte

mit eingemein- | mit eingemein-
Bundesrepublik i deten Vororten: I deten Vororten:

nit Aussüluß | Düsseldorf, I West-Berlin,
der unter I Frankfurt a. M., I Hamburg*),

ZoneBundClHagen,lKöln
aufgeführten I MünÖen, I sowie das

Orte und Gebiete I Wuppertal Ruhrkohlengeblet
*) Siehe aber Seite 4

Gesehäft s -Yersicherungen
A[geueine Beetimmnngen
l. Fabriken, Läger und Handwerkebetriebe

fallen unter die Geschäftstarife, zu denen sie Bach der
Art ihrer Waren gehören.

2. Varen in Büroe
(aüch Musterseudungen und andere Warenproben) f allen
ünter die Geschäftsiarife, zu deuen sie ihrer Art nach
gehören.

3. Warel bei Helmarbeitern
Es ist der Wert aller bei Heimarbeitern befindlichen
-Waren in elnerVersicherungssumme zu versichern unter
Angabe der Anzahl der Heimarbeiterbetriebe und der
Höihstversicherungssumme, diq für einen elnzelnen
Heimarbeiterbetrieb in Betracht, kommen kann"
Die Prämie ist uach dem Tarif zu berechnen, unter den
die Ware! fallen, bei Anwendung der dem Durch:
schnlttsbetrag aller Heimarbeiterbetriebe, entsprechen-
den Summenstaffel.'
Anmetkung:
Ist die flir HelEatbelter verelnbarte VelslÖeruDglEwe bereits iu de!
Warenpost[oB d€B Hauptbetdebet ElteDthalte!. dlnD lEt die,Dlffetelz zwi'
söen äem Dledrtgereq ?rämiensatz der WateDposition des H.uptbetrlebes
und dem höberen 

-Ptäüiensatz 
der HeiBarbeiter'Dut{is&nitts'Vetslöemg8'

§uDDe als Zurölag zü bete$nen.

4. Für G€brauchsgegenatände
der Geschäftsinhaber und Betriebsangehörigen ist, außer
bei.Versicherungsform II, eine besondere Position zu
bilden. Die Prämien sind nach Tarif II zu berechnen.
Anmerkung:
Für GebrauölgegoEtande wird EDt8ö&dlguDg [ur insoweit gelelstet, als
kelne Eatsöädigüng aus eiDet atrderweitlgen VersiöeruDg erlaDgt verdeD
Len. Kraftfahneugs äller Art, Bargeld und Wertpapiere lowle der in det
woliug bcüadliöi flsusrtt 3hd vär der VerstderuDg äuig$&lossän.
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llodrdru* nsr mit 6€n€hmigung d€s V€rbond€s dor Sodrvoßidror€I e.V., (öln, gsstotlst.

5. Nachläese

Auf di€ ED-Prämle - ausgenommen Mindest-Jahres-
prämie für einen Veisicherungdschein - können fol-
gende Nachlässe gewährt werden:
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Tarifgruppen - Einteilung

Tarif II
Geschäfte, soweit sie ln den Tarifen III und IV niüt genannt

sind, sowie Büros, Arztpraxen (siehe aucl Seite 13, 7.) u, ä.

Tarif III
Althandlungen
Antiquitäten
Büromasdrinenhandlungen
Häute und Leder
Kfz.-Reifen

Lagerhäuser (eingelagerter
Hausrat jedo& Tarif II)

Lebens- und Genußmittel
(Spezial-Kaff eegeschäf te
jedoÖ Tarif IV)

Tarif IV
Radiogeschäfte

Raudr- und Pelzwaren

Spezial-Kaf f eegescläIte

Tabak, Zigarren, Zigaretten
(Rohtabakläger jedodr
Tarif II)

Textilien aller Art (Hüte und

Mützen jedodr Tarif II)
Warenhäuser

') Siebe au& Selle 27, Zilter Z

Metalle und Metallwaren
(Eisen und Eisenwaren
jedodr Tarif II)

Optiker
Pfand- und Leihanstalten

Sdruhwaren

Speditionen

Teppichhandlungen

Waffen
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3. lür Bargeld, Banknoten, Zinsscheine, Wertpapiere,
Sparhassenbücher, Marken und sonstigen (im Antrag
besonders anzugebenden) Inhalt

in Zone:

a) im Tresorraum neuer Bau-
art (siehe Seite 70, ZiIf. 13)
mit Kontroligang
ohne Kontroligang
im Tresorraum alter Bauart

im gepanzert. Geldschrank
(siehe S. 64, Ziffer 5 a u. b)

d) im ungepanz. Geldschrank
(siehe Seite 65, Ziffer 5c)
oder im eingemauerten
Stahlwandschrank
(siehe Seite 65, Ziffer 6)

Die Versidrerung zu 3, a) bis d) kann audr auf
,,Erstes Risiko" gegen einen Zusdrlag von 500/o
auf vorstehende Sätze genommen werden.

b)

c)

Beherbergungs- und Gast-
stättenbetrlebe sowie
Kaifeehäuser u. ä.*)

Därme
Färbereien, Wäschereien und

Chemls&e Reinigungs-
anstalten sowie deren
Annahmesteilen

Fotograflstbe Artikel
Lederwaren

in Zone:

5. für Schaukästen, Vitrinen und
Automaten sowie deren Inhalt
außerhalbderV.-Räume ; I II
beil/sSelbstbeteiligung ä{ III
(siehe Seite 67,Ziff- 10) F t IV

6. für Beschädigungen an der Ver-
sicherungsräumlichkeit (Decken,
Wändön, Fußböden, Türen -auch Tresortüren -, Schlössern,
Schutzgittern und Fenstern, je-
doch unter Ausschluß von Schau-
fensterscheiben) anläßlich eines
Einbruchs in die V.-Räume sowie
für AuIräumungskosten, auf ,,Er-
stes Risiko"

e) unter anderem Verschluß
im Sinne des § 2 (3) AEB
auf ,,Erstes Risiko"

lür den Inhalt der ungeschütz-
ten oder nicht genügend ge-
schützten Schauienster (siehe
Seite 67, Ziffer 9c)

a) bei Geschäu"" rl:n r::-ll,

,, Iv

15 15 15

4.

10

20

40

20

40

60

40

60

BO
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4. b) bei Warenhäusern und größeren Geschäften mit
eingr \Marenversicherungssumme von mehr als
DM 200000.- ist eine Sonderregelung möglich.
Näheres siehe Seite 68, Ziffer 11.

Anmer kung zu 4. -9-""9-!)
Falls die Schaufenster Alarmanlagen mit automatisdrem Pol!
zeiruf besitzen, siehe Bestimmungen über Nachlässe Seite 17

Ziffer B.

Wenn der Inhalt geschützter Schaufenster ohne
ihren Schutz außerhalb der Geschäftszeit bis 23 Uhr
sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 23 Uhr ver-
sichert gelten soll, eo ist hierfür eine besondere Ver-
sicherungssumme festzusetzen und aIs Zuschlag
250/o der vorstehend unter 4. aufgeführten Prämien zu
beredrnen.

b) bei Abhandenkommen von Geldsdrank- oder )
Tresorsdrlüsseln: I
7. Aufwendungen fürAnderung de1 Sdrl(xser, die IA1f"*iry19*:1199,ty.'::!^:ll,:11?.111"i:: lHgewaltsämäs Offnen undWiederherstellung de§ . I E

öeldsdrrankes oderTresors,auf ,ErstesRisiko' bis 10/ol E
(höclrstens DM 300.-) I ä

c) gegenVerluste.duröBeraubungoderräuberlsde I EErpressung: I i
8. äeraubu'ng im Gesdräftslokal für Geld, Waren lf;ö, berauoung lm uescnarr§loKal rur ucrq, vvdrEu ),t

und andeie Werte, audr bei Anwesenheit nur l'H
einer Person, auf ,Erstes Risiko" . bis 100/ol 5i

9. Versidrerung gegenVeriuste.durdr Beraubung I :
oder räuberisdte Erpressunq der mit der Be- t F

o looo/oo

20
40
60

40
60
BO

ocler raubertsctle tsrpressung oer ml[ ser Dc- I I
förderung von Geld,-Waren 

-und anderen Wer' lE
ten betra"uten Personen während ihrer Bestell- lF

derversicherung im

gänge auf Wegen und Fahrten zwisdren der I t
Kaseenstelle und anderen Stellen innerhalb der I€
BundesrepublikundinnerhalbvonBerlin(West), -. ]

und zwaije Person, auf ,Erstes Risiko' . bis 100/o

(hödrstens insgesamt DM 2000.-) t
Ltegt für denWarenbestand eine UnterversiÖerung lm Sinne des

§ 3 (i) AEBvor,so wlrd audr elnSchaden bel denWagnissen 1.-5.a)
iui ih Verhältnis der Warenversicherungssumme zum \Mert des
Warenlagörs entsüädigt. Dies gilt iedodr nidrt für die Wagnisse
5,b)-9., da sie auf .Erstes Rlsiko" versiöert sind.
Bei Erhöhung der Entschädigungsgrenzen und für Wie-
rlerversichertlno im Schadenfall zu a) - c) sind für diea) - c) sind für die

5

4.-
7,5

4.-

o/oo

60
80

100

10

4.-

in Betracht kommenden Mehrbeträge die Grundprämien
und Zuschläge der Tarife II-IV, Yersichetung§rorrn I, und
der Tarife VIII A und VIII B zu berechnen.
Für den Ausschluß der nachgenannten Nebenwagnisse
werden folgende Nachlässe gewährt:
a) für den Ausschluß des Geläschrankinhalts 50lo
bl ,, ,, Inhaitsungeschützteroder' nicht genügend geschützter Schaüfenster 100/o

c) für den Ausschluß von Schaukästen usw'' sowie deren Inhalt . 5o/o

Für den Ausschluß weiterer Nebenwagnisse kann ein Nach'
laß nlcht gewährt werden.mindestens DM



b) alle vorstehend nicht
nannten Waren .
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wie bei Tarif IIL 1.

I l"rif v I
Tarif V

Juwelier-, Uhrmacher-
und Bij outeriewaren-Ges chäfte

A. Grundprämien:
1. für Waren im Tresorraum und/oder Geldschrank

und zwar:
GoId-, Silber- und Doubl6sachen, Steine und Perlen
sowie Taschen-, Armbanduhren und Schmucksachen

3. iür den Inhalt ungeschützter oder nicht genügend ge-

schützter Schaufenster (siehe Seite 67, Ziffer I c)

oder im eingemauerten Stahl- , I I

wandschrank (siehe Seite 65, 
IZiffer5cundZiffer6) 6 6 6

für Waren im Versicherungsraum und in genügend
geschützten Schaufenstern (siehe Seite 66, Ziffer 9b)
außerhalb der unter 1. a)-d) genannten BehäItnisse,
und zwar: in Zone
a) Gold-, Silber- und Doubl6-

sachen, Steine und Perlen so-
wie Taschen-, Armbanduhren
und Schmucksachen
(1) wenn erstklassige Siche-

rungen vorhanden sind
(siehe Seite TL,Zitter 14) ,

(2) b. geringeren Sicherungen

./rr-T-%-.'.__!l;-

in Zone

a) GoId-, Silber- und Doubl6-
sachen, Steine und Perlen so-
wie Taschen-, Armbanduhren
und Schmucksachen .

b) alle vorstehend nicht ge-
nannten lMaren .

für Büro- und/oder Geschäfts-
einrichtung usw.

für Gebrauchsgegenstände der
Betriebsinhaber und -angehöri-
gen usw

für Bargeld, Banknoten usw.

für Beschädigungen an der Ver-
sicherungsräumlichkeit usw, .

für Anderung der Geldschrank-
schlösser usw.

o/oo

Alnlc
o/oo o lot

100

Seite 23, A. 2.

Seite 15, 4.

Seite 24, A.3.

Seite 25,4.6.

Seite 26, A,7.

inZone I A B C

a) im Tresorraum neuer Bauart ] tlr. | '/0,, I ".u,,
(siehe Seite 70, Ziffer 13) 

I

mit Kontrollgang . I O,S i O,S 0,5
ohne Kontrollgang . 0,7 I 0,7 0,7

b) im Tresorraum alter Bauart 1 L I 1

c) im gepanzerten Geldschrank 
,

(siehe Seite 64,Ziff .5a und b) | 1,5 1,5 1,5
d) im ungepanzert. Geldschrank I I I

BO50

20

2

4.

5.

7.

8.

T

o

{d
F
o

o!
o
3

6.

B. Zlaatz,u ersicherun gen

Zusätzlich kann Versicherungsschutz gewährt werden

1. für die nach Pos. A. 1 (im Tresorraum und/oder Geld-
schrank) versicherten lMaren, soweit sie sich wäh-
rend der nachstehend genannten Zeiten außerhalb
dieser BehäItnisse befinden,

2. für die nach Pos. A. 2. (im Versicherungsraum und in
genügend geschützten Schaufenstern) versicherten
Waren, soweit sie während der nachstehend genann-
ten Zeiten im Schaufenster ausgestellt sind.

Hierfür sind folgende Zuschläge zu berechnen:

Vers.-Zeit
ln

A

30
45 Mlndest-Jahresprämie DM u.-lno.-

rcv I

iür Waren der Pos. A. 2. a)

a) in Schaufenstern, die wäh-
rend der Geschäftszeit und
der Mittagspause ohne
Schutz sind+)

b) in Schaufenstern, die nach
Geschäftsschluß bis 23 Uhr
sowie an Sonn- und Feier-
tagen von 9-23 Uhr ohne
Schutz sind*)

für Waren der Pos. A. 2. b)

in Schaufenstern, die nach
Geschäftsschluß bis 23 Uhr
sowie an Sonn- und Feier-
tagen von 9-23 Uhr ohne
Schutz sind*)

') Sind die Sdraufenster durdr Innengitter geschützt oder be-
stehen sie aus Verbundsicherheitsglas - siehe Sonderrege'
lung Seite 37 -, so ermäßigt sictr der Zusdriag um die Hälfte.

Anmerkung:
Der Versidrerungssdrutz zu B. 1. und 2. erstredrt sidr, soweit
beantragt,
a) solange das Versicherungslokal für den Kundenverkehr

geöffnet ist, nur auf ED-Schäden an dem Inhalt versdrlos-
iener Vitrinen, Schaukästen oder anderer Behältnisse in-
nerhalb des Lokats und/oder an dem Inhalt der Sdraufen'
ster durdr Zersdrlagen der Schaufenstersdteibe,

b) während einer Mittagspause, in der das Geschäft gesdrlos'
sen und mit den vereinbarten Sicherungen (aber ohne
Sdraufenstersdrutz) versehen ist, auf ED-Sdräden an allen
im Versidrerungslokal und im ungesdlützten oder nidlt
genügend gesdrützten Sdraufenster befindlidten versidrer-
ten Sadten.

15
22,5

I

Dach Gesdräfts
schluß bis 23 Uh
sowie an Sonn.

u. Feiertagen
von 9-23 Uhr

3.

27

10

36

15

o/rool*
1. lür Waien der Pos. A. t.

a) in verschlossenenVitrinen,
Schaukästen oder anderen
Behältnissen innerhalb der
Versicherungsräume

b) unverschlossen (offen) in
den Versicherungsräumen
(nicht Schaufenstern)

c) in Schaufenstern, die wäh-
rend der Geschäftszeit und
der Mittagspause ohne
Schutz sind*)

d) in Schaufenstern, die nach
Geschäftsschluß bis 23 Uhr
sowie an Sonn- und Feier-
tagen von 9-23 Uhr ohne
Schutz sind*)

Gesdräftszeit
. Mittagspause

Mittagspause

Gesdräftszeit
u. Mittagspaus€

nadr GeschäIts-
sdrluß bis 23 Uhr
sowie an Sonn-

u. Fejertagen
von 9-23 Uhr

9112

i

27 136
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Zone

in Zone

uToo o/oo

j'

I nadrGesdrätts-
lschluß bis23Uhr
lsowie an Sonn-
I u. Feierlagen
I von 9-23 Uhr
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C. Nachläeee

Auf die ED-Prämie - ausgenommen Mindest-Jahresprä-
mie für einen Versicherungsschein - können folgende
Nachlässe gewährt werden:
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II. Für den Inhalt von ,,Panzer-Geldschränken",
das sind gepanzerte Geldschränke neuester
Bauart gemäß Erläuterung auf S.64, Ziff.5b) 100/o

- Verzeidrnis der Hersteller siehe Seite 60 bis 62-

Sonderregelung

- gültig nur für Tarif V -bei Schaufenster-Verglasung mit Verbundsicherheits-
glas inVerbindung mit einer anerkannten Alarmanlage.

Besteht die Schaufenster-Verglasung aus Verbundsicher-
heitsglas von nachstehend angegebener Beschaffen-
heitt), so können die Nachlässe gemäß Ziffer 3. und 4.
(Seite 36) auf die Prämie zuZilfer A. 3, auf Seite 33 fiir
den Schaufensterinhalt verdoppelt werden.

Gesamtnachlaß in diesem Falle höchstens 500/0.
*) a) dreiglassdridrtig (3 Glasscheiben mit 2 Zwisdrensdtiö'

ten),
b) Gmamtstärke raindestens 16 mm,

c) Alarmdrahteinlage aus Kupfet oder Bronze über die
ganze Flädre, Drahtabstand höchstens 35 mm,

d) Verglasung ringsum in Metailrahmen, von innen ver'
süraubt mit 20 mm Falztiefe.

D. Beraubungsversicherung

(Geschäits- und Boten-Beraubungs-Versicherung)

Hierfür gelten die Prämien und Bestimmungen der Ta'
rife VIII A und B.

Toril Vlll A

L Für Sicherung des Geschäftslokals durch:

1. ständige Außenbewachung außerhalb der
Geschäftszeit durch unregelmäßige Kon-
trollgänge einer Wach- und Schließgesell-
schaft

2. ständige ununterbrochene Bewachung
außerhalb der Geschäftszeit
bei Außenbewachung .

bei Innenbewachung (durch einen in den
Versicherungsräumen befindl. Wächter)

3. vom ED-Fachausschuß anerkannte Alarm-
anlagen mit örtlicher Alarmgabe (siehe Ver-
zeichnis auf Seite 56 bis 58) .

4. vom ED-Faihausschuß anerkannte Alarm-
anlagen mit automatischem Polizeirui .

bzw.
(siehe Verzeichnis auf Seite 59)

5. Gesamtnachlaß bei mehreren der' unter I.
1.-4. aufgeführten Nachlässe: höchstens

Erstre&en sidr die Sicherungen unter Ziffer 1.-4.
nur auf einen Teil der durdr einen Versidrerungs-
sdrein gegen Einbruchdiebstahl versidrerten Posi-
tionen, so ist der Nadrlaß nur auf die hierauf ent-
fallende anteilige Prämie zuzugestehen,

Dlese Nachlässe gelten nlcht lllr Beraubungsprämlen.

Nachlässe auf Beraubungsprämlen siehe TarlMll A.

l T- Tr"lf vttt A I
Tarif YIII A

Geschäft e-Beraubungs -Yersicherung
ftit Geld, Waren und andere Werte in den Räumen von
Banken, Kassenverwaltungen, Fabriken sowie Betrieben
und Geschäften jeder Art.
Vorbemerkung:
Die Versidrerung gilt nur Iür Beraubung in den vereinbarten Ver-
sidrerungsräumen und auf ,Erstes Risiko". in Tnna' in Zone

lalsll.Grundprämie J a I s I c
1olool2o/ool3o/oo

a.- I a.- B.-
2.Zuschlag

fürAusdäirnung auf das allseitig umfriedete Ver-
sicherungs-Grundstück (Klausel siehe Seite 47,
Zifi.er 4c) . 331/go/o

3. Nachlässe
a) Ist der Versicher.ungsraum mit einer vom

ED-Fachausschüß anerkannten Raubüberfall-
Alarmanlage mit örtlicher Alarmgabe aus-
.gestattet 100/o
(siqhe Verzeichnis auf Seite 56-58)

b) Handelt es sich bei dieser Raubüberfall-
' Alarmanlage um eine solche mit Polizeiruf 25010

bzw. l1olo
(siehe Verzeichnis auf Seite 59)

c) Sofern der Kassenschalter allseitig durch be-
schußsicheres Pa4zerglas in ausreichender
Höhe (siehe Seite 71, Zitr. 15) und durch eine
Alarmanlage geschützt ist, können die Nach-
lässe zu a) und b) um l5o/0, also bei

a) auf 250/o
b) auf 40bzw. 300/oerhöhtwerdetr'

Mlndest-Jahresprämle
(wenn nur Geschäfts-BEraubung
versichert wird) . DM

d) SoIt die Gesellschaft nur haften, wenn z.-2.
des Raubüberfalls mindesten§ 2 Personen, und
zwar der Versicherungsnehmer und ein An-
gestellter oder 2 Angestellte in dem Versiche-
rungsraum anwesend sind . 2oolo

e) Bei Beschränkung der Haftung auf einige
Tage im Jahr odet je Monat . . siehe Seite I

f) Bei kurzfristigen Versicherurtgen von Lohn'
geldern . siehe Seite 51, Ziffer 3

4.Klaueeln
a) Die Versidrerung erstredrt siö auf Söädeil in dem Ver-

sicherungsraum durdr Beraubung oder räuberisdte Erprp'
su[g gegen den Versidrerungsnehmer oder einen seiner
Angestellten. Die Versidrerung gilt als Versiöenrng auf
,Erstes Risiko" im Sinne des § 3 (4) Ab.3 AEB.

Wird der unter 3. d) erwähnte Nadrlaß gewährt, so
ist hinzuzufügen:

Der Versidrerer ist nur dann zur Entsdtädigungsleistung
verpflidrtet, wenn zurZeit des Raubüberfalles mindestens
zwei Personen, und, zwar der Versidrerungsnehmer und
ein Angestellter oder zwei Angestellte in dem Versidte-
rungsraum anwesend sind.

b) Der Gewaltanwendung steht die Verwendung von Mit-
teln zur Aussdraltung der Widerstandskraft gleidr. Der
Versidrerer haftet auch, wenn ein Unfall oder andere, je'
dodr unverschuldete Ursachen die Widerstandskraft des
Versidrerungsnehmers oder seiner Angestellten, die den
Gewahrsam innehaben, aussdrließen.

cl (Dail nltt zugestanden werden, wenn das Vers,-Grundslück' 'altseitig 
umliledet und die ,Ausdehnung' aul dasselbe be'

anlragt ist.)
Die Versidrerung erstred.t sidr auf SÖäden durd Be'
raubung oder räuberisdre Erpressung gegen den Ver'
sidrerungsnehmer oder einen seiner Angestellten inner-
hatb dei in der .Versidrerungsurkunde bezeidrneten
Gtundstüd<s und der dazugehörigen Gebäude. Die Ver-
sidrerung gilt auf ,Erstes Risiko" im Sinne des § 3 ( )
Abs.3 AEB.

5 o/o

10 o/o

15 o/o

10 o/o

25olo
15 o/o

25ol o



Aus zvg ous den Prämien-Richtlinien
für Einbruchdiebstoh!-Versicherung

anerkannten Alarmanlagen
l. Elektr. Alarmanlagen mit örtlicher Alarmgabe

IABATT l0oio (beaöte aber Seite 16 und 36)

Hersteller
a) Alarma G.m.b.H.

Hamburg, Blumenau 16

b),äutomatic-alarmanlagen"
Max Erle

Berlin-Wilmersdorf
Mannheimer Str.37

c) Berliner Raumsdtutz
G,m'b.H.,

Berlin SW.68
Hedemannstraße 14

d) Deutsöe Telephonwerke
und Kabelinduetrie
De Te We

Berlin SO 36
Zeughofstraße 6 - 10

e) Elektro-Alarm und Raum-
sdrutz G.m.b.H.

Berlin-Charlottenburg 5
Windsdreidstraße 11

f) Philipp Frondorf
Elektrotedrnik - Elektro-
akustik

Stuttgart-Sillenbuö
Kernenbli&.str. 23

l-A!"r-r,,,no"L-g* ll
Hersteller
q) Kurt Wadrtel

Stuttgart S
Neue Weinsteige 151

r) Widmann & Co.
Stuttgart-Zuff enhausen
Stammheimer Str.5

s) Wilde & Gerth
Berlin-Tempelhof
Albredttstraße 97

't) Zander und Mie1ke
Elektromedr. Gerätebau

Hamburg 20
Borsteler Chaussee 17

u) Alois Zettler
Elektrotedr. Fabrik GmblL

Mündren 5
Holzstraße 28 - 30

Yerzeichnis
der vom ED-Fachauggchuß

Hersteller
g) Dr. Alfred Ristow, Etrektro-

tedrn. Spezialgeräte K.G.
Karlsruhe-Durladt

. im Gritinerwerk
h) Siemens & Halske AG'

Nürnberg

i) Riöard Siering G.m.b,H.
Berlin W 35
Zietenstraße 1.5

k) Südwestdeutsdte Raum-
sdtutz GmbH.

Frankfurt a. M'
Bleidtstraße 68

l) Standard-Elektrik
Lorenz A.G.
Mix und Genest Werke

Berlin-Sdröneberg
Genest-Straße 5
Stuttgart-Zuf f enhausen
Hellmuth-Wirth-Str. 42

m) Telef onbauundNormalzeit
G.m.b.H.,

Frankfurt a. M,
und deren Todrtergesell-
sdraft Telefonbau und
Normalzeit Lehner & Co.,

Berlin

n) Trutzel und Stoll
Bellin-Charlottenburg 5
Zillestraße 112

o) Vermela G.m.b.H.
Berlin W 35

. Dennewitzstraße 35

p) Wachinstitut,,Colonia"
G.m.b.H.,

Köln

.A,rt" der Anlage bzw. Benerlrung

,ARI"-Anlagen mit den Geräten:
;ARI'-Alarm,,ARI'-Wedrer od,
mit Sdraltgerät für Ortsalarm
(nidrt für "ARI"-Wäöter).

Standardgerät "Juni,or H'. (Dds
Sdraltgerät,Automatic' ist ni&t
anerkannt.)

Tlpe W6, W 12 und W26.

,Atlaso Siderungsanlagen naö
dem Ruhestrom-Differential-SY-
stem.

Raumsidreiungsanlage
,,Ultrasdrutz'

Art der Anlage bzw. Bemerknng
,,Alarma 33 " Schauf enstersdrutz
mittels Silberbiesen (Folien) bei
Spiegelglassdreiben.

Anlagen in einfadrer Arbeits-
Strom-Ausführung: ohne Rabatt.

Der Schutz von Steinwänden mit-
tels Silberbiesen (Folien) ist von
der Zulaesung ausgesdrlossen.

Sidrerungsanlagen naö dem Dif -
ferentialprinzip, Brüdtenprinzip
und kombinierten Brüdren' und
Differentiälprinzip,

Nidrt dnerkannt sind:
a) Anlagen mit der Zentrale

R.S. 36/a,
b) der Sdrutz von Sdtaufenstern

durdr 2 bis 3 Bindfäden im
unteren Teil der Sdteiben
(sog. Fallen).

Type SUE/F 102/12V
und SUE/F 2O2|L2V.

Art der Anlage bzw. Bemerkuug

Raumsiöerungsanlage
,,Ultra6öutz'.

System ,Atlanta' mit den REX'
GerätenA1u.B1.

Type ES 2 und ES 3.
Type ES 1 ist nidtt anerkannt'

,Akusta"

l-Ah'-'fffis*f I
2. Elektr. Alarmanlagen lnit automat. Polizeiruf

RABATT 256lobnw.150/o (beadrte aber Seite 16-.17 und 36)

I. Der Nadrlaß von 250lo ist nur für die Orte zu-
lässig, in denen Polizeistreifenwagen mit oder
ohna Spredrfunk bestehen oder in denen bei
Betätigung der Notrufanlage sofort ein moto'
risiertes Uberf allkommendo ausrüd<.t.

Il. Der Nadrlaß von 15o/o ist zulässig für Orte. in
denen die Votaussetzungen zu I. nidrt gegeben
sind.

Hersteller Art der Anlage
a) Dr.AlfredRistow,Elektro- Gerät,,ARI'-Alarm (siehe

teön.SpezialgeräteK.G. Ziff.lg) mit automatisQem
Karlsruhe-Durladr Polizeiruf
im Gritznerwerk

b) Siemens & Halske A.G.
Nürnberg

c) Standard-Elektrik
Lorenz A,G.
Mix und Genest Werke

Berlin-Sdrönebeig
Genest-Straße 5
Stuttgart-Zuf lenhausen
Hellmuth-Wirth-Str. 42

d) TelefonbauundNormalzeit
G.m.b.H.

Frankfurt a. M.
und deren Todrtergesell-
sdraft Telefonbau und
Normalzeit Lehner & Co.,

Berlin
e) Kurt Wa&tel

Stuttgart S
Neue Weinsteige 151

f) Zander und Mielke
Elektromedr. Gerätebau

Hamburg 20
Borsteler Chaussee l7



l--l A,fu-l
9. Schaulelrter

a) Begdü der Schaufensterlnhaltes
Ala Schalrfensterinhalt gilt dle Warenauelage in.dem
Raum hinter der Schaufeasterscheibe,
Ist dieser Raun vomGeschäftsraum nicht abgetreunt,
geltenGegenstäade bis zu einerEntfernung von llhm
hinter der Schauf eusterscheibe als Schauf ensterinhalt.

b) Als genllgend geschützt grtlt eln Schautenrtor,
wean seine ganze Fläche durch gut verschlossene Lä-
deo oder gleichwertige Vorrichtungen gesichert ist.
,A.le gleichwertig könpen Scherengitter, Voreatzgitter
oder Gitter-Roll-Läden angesehen werden, wenn sie
die ganze Fläche bedecken, aus stabilem Material
bestehen, mit eingebauten Sicherheitsechlösaern
(nicht Vorhängeschlö.gser) versehen sind und die Ma-
schen ein Herausziehen der ausgestellten Gegen-
stände nicbt zulassen.

Anmerkung:

- Gilt niöt für Tarif V-
Die VersiÖerung des Inlalts genügend gesöützter Süau-
fenster erfolgt zusammen mit demWert des äbrigenWaren-
lageis in eiuer Position und zum gleiüen Prämiensatz.

Wähfeqd der Geeöäftrzeit elusöließliö eiaer etsaigen
Mittagspause ist dei Söauf€nsterinhalt' auÖ ohne den
vereinbartea SÖutz versiöert
Soll das SÖaufenster außerhalb der Geeö&ftseit bic
23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9-23 lJhl
ohrie dea vereinbarten SÖutz bleibeu, aber eela Inhalt
verslüert gelten, so ist dafür eine besondere Verskhe-
rungssuntDe festzusetzen und als Zusölag 25olo der Prä-
mie wie fär ungesdrütite Söaufenster zu bereöna.

l4.Erstklassige Slcherungen (Mindestanlorderungen) filr
Versicherungen des TarifsV, Juweller-' Uhrmacher- und
BiJ outeriewaren-Geschäf te
Schaufenster und Ladentüre müssen über ihre ganze
Fläche eiserne Roll-Läden oder engmaschige Gitter-Roll'
Läden (sog. Juwelier-Gitter) besitzen, die aus stabilem
Material bestehen und entweder von innen gegen Hoch-
schieben gesichert oder mit hochwertigen, eingebauten
Sicherheitsschlössern (nicht Vorhängeschlössern) ver-
sehen sind. Die Maschen der Rollgitter müssen so eng
seiD, daß ein Herausziehen der ausgestellten Gegen'
stände nicht möglich ist.
Andere Fenster und Türen müssen, soweit sie nicht in
vorstehender Weise geschützt sind, folgende Sicherungs-
Vorkehrungen aufweisen:
Fenster: innen angebrachte Läden aus Eisen oder aus

Holz mit innenseitigem Stahlblech'Beschlag
und mit inneren, feststellbarea Eisen-Quer'
stangen. (Außen eingenauerte Eisea§tangen
genügen nicht.)

Türen: aus Eisen (doppelwandig) oder au HoIr mit
innenseitigem Stahlblech-Beschlag und niode-
stens zwei hochwertigen Sicherhettr'Schlös'
sern oder, wenn Fie nicht ale Ausgang dlenen,
mit zwei feststeltrbaren Eisen'Quer8tangen von
innen.

Dle Umlassungswänile uvle Deekoü über und unter
dem VersicheÄngslokal müssen massiv (die \tYände l1l:
Stein stark) sein.

I 5. Bechu0stchere Kassenschalter
Als beschußsicher uerden nur Kaseeoschalter aner'
kannt, die ringsum mit Verbund§icherheiteglas verglast
sind, das eine Mindeststärke von 25 mm besitzt, miade-
stens vierglasschichtig ist (4 Glasscheiben nit 3 Zwi'
schenschichten) und den Kassenschalter in ausreichen-
der Höhe schützt.

Vers. 100-0
Blolt 6
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v. T3. 6. 59

c) Uagecchlltzte oder nlcht genllgend gecchützte Schau-
leuter sind solche, die ulcht in der unter b) geschil-
derten Weise gesichert sind.
Anmerkang:

- Gilt niöt für Tarif V -Die Verglöerung ihres IDhalts erfolgt in einer besonderen
Posltloa zu den auf Seite 24-25 aufgeführten Prämien.
rrYird die VerciÖerung des Inhalts dieser SÖaufenster
trlcht beartrrgit so sind Süäden,

dle väDretrd der Gesääftszeit einsöließlid einer
elvaigen Mittag6paus€ entstehen, gleidwohl ver-
slöert,
die arßeräalb der Geedräftszeit entctehen, nlüt ersatz-
pfliötig, wenn die Entwendung der SaÖen durÖ Zer-
sÖlagen der Söeiben erlolgt, dageg€n eraatzpfllctttg,
wEnn die Entwendung durdr einen in anderer Weise
erfolganden Einbrudt (2. B. vom Hof oder von der Seite
aus) ges&ieht.

Zur Vermeidung einer Unterversiöerung für die letztge-
nannten Söadenmögliökeiten ist darauf zu adten, daß
der Wert der in den uDgesöützten S&aufenstern befind-
lichen Saöen bei Festsetzung der Versidterungssurnme
für das übrige Warenlager mit berü&siötigt wird.

d) Ausstellungrlenst$ ln Pareagen, die mit dem Ge-
schäftglokal nicht in unmittelbarer räumlicher Ver-
bindung stehen, sondern ringsum, und zwar in Schau-
fensterüöhe, verglast sind, sind wie reguläre Schau-
feuater zu tarifieren (siehe Seite 21, Ziff. 1a).
Für die innerhalb oder am Rande solcher Schaufen-
rterpüssagen befindlichen Schaukästen und Vitrinen
kleineren Ausma8es eind die Prämiensätze für Schau-
kärteu und Vitrinen (siehe Seite 25, Zitt.5) zu be-
rechDeD.

10. a) ScbauIärten
sind an der Außenwand des Versicherungelokals fest
verankerte und verschlossene Behältnisse fürWaren-
auslagen. Versicherung nur mit l/s Selbstbeteiligung.

Als aüsreichende Höhe-wird nur eine solche von 1,80 m
auf die Theke angesehen; über diese Höhe hinaus bis
zur Decke muß der Kassenschalter mit Verbundsicher-
heitsglas v«jn mindestens 12 mm Stärke geschützt sein.
Außerdem'muß der Kassenraum durch eine anerkannte
Raubüberfall-Alarmanlage gesichert sein.

16. Verslcherungsarten

a) Vollwertverslchenrng
Versichert werden die Sachen mit ihrem vollenWert.
Entspricht die Versicherungssumme dem Ersatzwert
am Schadentag, so wird der Schaden involler Höhe
ersetzt. Ist die Versicherungssumme niedriger, so
wird der Schaden nur im Verhältnis der Versiche'
rungssumme zum Ersatzlvert ersetzt,

b) Brucbk{fverdc'üerurg gemäß § 3 {{) AEB

§ur rulässig fär Geschäfte- und Betriebseinrichtung
und/oder Warea der Tarife II-IV Veraicherungs.
lrin l. ab je DM 10000O.-l
Yetaicbert wffi ein Bnrchtilil de.B im Verticherungs-
achein aage4ebeuen Gegamtwertes. Entcpricht der
Gegamtwert dea Ersatzsert au Schadeutag, ro wird
der Schaden bie zur Höhe der ver§icherten Bruchteil-
ButnDe voll er§etzt. IEt der angegebene Gesamtrert
niedriger, so wird der Schaden uur im Verhältnis dee
Gesaritwertes zuB Ergatzwert ersetzt.

c) Verdcheruag aul ,,Eibtes Xtstko- @rst-Risiko-Ver-
sicherung)
Der Schaden wird bis zur Höhe der Versicherungs-
suure voll ersetzt, obne Rticksicht darauf, ob die
Versichenrngssurtrme dem Gesamtwert .m Schaden-
tag eqtspricht.

Aus zug ous den Pr,ö mien-Richtlinien
f ur Einbruchdiebstohl-Versidrerung


